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 Veröffentlicht am 21.06.1988

Norm

StPO §460 Abs1 A

Rechtssatz

Von einem Geständnis kann nur dann gesprochen werden, wenn die Angaben des Beschuldigten bei der Behörde,

dem Sicherheitsorgan oder bei Gericht verläßlich als solche zu verstehen sind, wovon bei der Möglichkeit von aus

mangelnder Sprachbeherrschung resultierenden Mißverständnissen keine Rede sein kann.
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